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Dagegen stimmt uns ein anderer Umstand nachdenklich. Trotz freiwilliger und
auch medikamentöser Behandlung wurde der Mann noch im Jahre 1970 rückfällig.

Als ehrenamtlicher Juniorenbetreuer eines Sportklubs hat er mit drei Knaben
im Alter von 12 bis 14 Jahren und mit einem 17jährigen die unzüchtigen
Handlungen vorgenommen. Er beschenkte die Knaben reichlich mit fremdem Gelde
und veruntreute an seinem Arbeitsort Fr. 35 000.—. Erste Voraussetzung für die
Rückfallsverhütung ist die Entfernung des Täters aus seiner individuellen
Gefahrenzone. Die Resozialisierungsarbeit verspricht — mindestens in der ersten Phase,
oft aber auch auf die Dauer gesehen — nur dann Erfolg, wenn die Reizquellen
und Impulse, die zur strafbaren Handlung führen, reduziert oder eliminiert werden.

Ist es nicht realistischer, dem Täter zu helfen, seine Gefahrenbereiche zu
erkennen und zu meiden, als mitten im Gefahrenherd eine Therapie aufbauen zu
wollen? Auch einer qualifizierten Therapie sind Grenzen gesetzt. Und die
Erfolgsaussichten sind um so günstiger, je mehr störende Faktoren beseitigt werden
können. Diesem in der somatischen Medizin anerkannten Grundsatz wird sich
auch die Psychotherapie nicht verschließen können. Mit guten Gründen hat der
große Kriminologe Hans von Heutig erklärt: «Gutachter, die einmalige Entgleisungen

diagnostizieren, sollten rascher aus dem Irrtum lernen als ihre
psychopathischen rückfälligen Probanden» (Hans von Heutig, Die unbekannte Straftat,
Berlin 1964, S. 123). Der Richter ist in der Auswahl seiner Weisungen frei und an
keine gesetzlich umschriebenen Schranken gebunden. Und zu den Aufgaben des
Psychiaters dürfte es gehören, bei seinem Klienten die nötige Einsichtigkeit zu
wecken, damit dieser die Bereiche seiner erhöhten Gefährdung konsequent meidet.

Es geht in der sozialen Therapie mit andern Worten also darum, dem Klienten
zu einer positiven Lebensgestaltung mit innerer Befriedigung zu verhelfen, ohne
sich in jene Bereiche zu begeben, in denen die soziale Bewährung zum vornherein
in Frage gestellt werden muß. M.H.
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John Bowlby: Mutterliebe und kindliche Entwicklung. München 1972, 218 Seiten, Fr. 26.80.

Im Jahre 1951 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation in Genf die grundlegenden
Untersuchungen von Bowlby in englischer Sprache unter dem Titel «Maternal Care and Mental Health»
und in französischer Sprache mit dem Titel «Soins maternels et Santé mentale». Obschon keine
deutsche Übersetzung zur Verfügung stand, ist das Gedankengut von Bowlby auch im deutschen
Sprachraum für die Ausrichtung der sozialen Arbeit entscheidend geworden. Es ist das Verdienst
des Ernst Reinhardt Verlages in München, die bereits im Jahre 1953 erschienene Arbeit von
Bowlby (Child care and growth of love) in deutscher Sprache herauszugeben. In einem ersten Teil
werden die schädlichen Folgen der Mutterentbehrung behandelt. Frühe Mutterentbehrung trifft
oft besonders die in Heimen aufgewachsenen Kinder. Schwere seelische Schäden, die auch zu
Kriminalität führen können, sind die Folgen, die bisweilen nicht mehr zu beheben sind. In einem
zweiten Teil werden die Maßnahmen aufgezeigt, mit denen der Mutterentbehrung vorgebeugt
werden kann. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Bedeutung der (gesunden) Familie.
Uneheliche Geburt kann — aber muß durchaus nicht immer — zu Mutterentbehrung führen. Hier
kommt der vollwertigen Ersatzfamilie in fürsorgerischer Sicht besondere Bedeutung zu. Adoption
und Pflegefamilie können bei sorgfältiger Auslese der Ersatzeltcrn zu optimalen Resultaten führen.

Gerade im Blick auf das neue schweizerische Adoptionsrecht, das auf den 1. April 1973 in
Kraft getreten ist und die gesunde Entwicklung des Kindes als primäres Erfordernis festhält,
verdient diese Arbeit in den Kreisen der Sozialarbeiter besondere Beachtung. M. H.
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